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gung ihrer Organe hörten aber die Länder auf zu existieren. Da sie den Staat kon
stituierende Elemente waren, bedeutete ihre de-facto-Abschaffung eine unzulässige 
Verfassungsdurchbrechung, einen Bruch der Verfassung (-> Erl. 7 zur Präambel).

3. Der Satz, es gäbe nur eine deutsche Staatsangehörigkeit, besagt zunächst, daß es 
keine eigene Staatsangehörigkeit der Länder gibt. Er besagt aber weiter, daß die 
Bewohner der »DDR« ebenso die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen wie die 
Bewohner der Bundesrepublik und Berlins. Erst in jüngster Zeit wurde beobachtet, 
daß einzelne Behörden der SBZ die Frage nach der Staatsangehörigkeit nicht mehr 
mit »deutsch«, sondern mit »Deutscher Demokratischer Republik« beantwortet 
haben wollten.

Artikel 2 Die Farben der Deutschen Demokratischen Republik sind
Schwarz-Rot-Gold.
Die Hauptstadt der Republik ist Berlin.

1. Bis zum 6. 10. 1959 bestand die Staatsflagge der »Deutschen Demokratischen 
Republik« aus den Farben Schwarz-Rot-Gold1. Dann wurde bestimmt, daß die 
schwarz-rot-goldene Staatsflagge auf beiden Seiten in der Mitte das Staatswappen 
der »Deutschen Demokratischen Republik« trägt2 (Spalterflagge). Das Staatswap
pen besteht aus Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz, der im unte
ren Teil von einem schwarz-rot-goldenen Band umschlungen ist3. Auf der Handels
flagge ist das Staatswappen an der dem Flaggenstock zugewandten Seite in der 
oberen Ecke auf rotem Grund angebracht4.

2. Berlin gehört nicht zur SBZ5. Deutschland wurde nach dem Protokoll zwischen 
den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Sowjetunion betreffend die Be-

1 § 2 Gesetz über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 26. 9. 1955 (GBl. I S. 705)

2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deut
schen Demokratischen Republik vom 1. 10. 1959 (GBl. I S. 691)

3 § 1 Gesetz vom 26. 9. 1955
4 Verordnung über die Einführung einer Handelsflagge der Deutschen Demokratischen 

Republik vom 1. 10. 1959 (GBl. I S. 691)
5 Kreutzer, West-Berlin - Stadt und Land in Berlin - Brennpunkt Deutschen Schicksals, 

1960, S. 55 ff., hier S. 77
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